Übung zur Klausurvorbereitung
Schwerpunkt: Schlusskostenrechnung
T E I L   I
Sachverhalt:
Sie sind zuständige/r Kostenbeamte/in i.S.v. § 1 KostVfg am Landgericht Berlin. Am 1. April 2019 geht am Landgericht Berlin II die in Anlage 1 zu dieser Übung befindliche Klageschrift ein. Nachdem das Gericht den Gebührenstreitwert vorläufig mit 11.049,10 EUR festgesetzt hat, wird Ihnen die Akte zur weiteren Bearbeitung vorgelegt.

Aufgabe 1
Erläutern Sie unter Angabe der einschlägigen Kostenvorschriften, wie das Gericht den vorläufigen Gebührenstreitwert berechnet hat.
7 Punkte
Aufgabe 2
a)	Geben Sie unter Angabe der einschlägigen Kostenvorschrift das Datum (TT.MM.JJ) an, zu welchem die gerichtliche Verfahrensgebühr fällig geworden ist.
2 Punkte
b)	Darf das Gericht die Zustellung der Klageschrift an die Beklagten davon abhängig machen, dass die mit Einreichung der Klageschrift entstandene Verfahrensgebühr gezahlt wird? Sofern zutreffend, geben Sie die hierzu einschlägige Kostenvorschrift an.
2 Punkte
c)	Fertigen Sie die Kostenrechnung zur Vorauszahlung der Verfahrensgebühr. Geben Sie weiterhin den Rechnungsempfänger unter Nennung der einschlägigen Vorschrift an.
10 Punkte
Fortführung des Sachverhalts:

Nach Zahlung des mit Aufgabe 1) erforderten Kostenbetrags (Zahlungsanzeige 1) erfolgt die Zustellung der Klageschrift unter gleichzeitiger Ladung der Parteien zum frühen ersten Termin am 1. Mai 2019. Frau Rechtsanwältin Claudia Kluge zeigt unter Versicherung ordnungsgemäßen Bevollmächtigung an, dass sie die Prozessvertretung beider Beklagten übernommen hat. Nach Eröffnung der mündlichen Verhandlung ist weder der Kläger noch dessen Prozessbevollmächtigter erschienen. Nach Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung der Klägerseite wird auf Antrag des Prozessbevollmächtigten der Beklagten ein Versäumnisurteil mit folgendem Tenor erlassen:
1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Kosten des Rechtsstreits werden dem Kläger auferlegt.
Nachdem das Versäumnisurteil dem Klägervertreter zugestellt worden ist, legt dieser bei Gericht fristgerecht Einspruch ein. Das Gericht beraumt einen neuen Verhandlungstermin auf den 1. August 2019 an, zu welchem die Parteien geladen werden. Gleichzeitig erlässt das Gericht zu einem Beweisantrag des Beklagten zu 2) einen Beweisbeschluss mit welchem der Sachverständige Dipl.-Ing. Ralf Weinert zur Erstellung eines Gutachtens beauftragt wird. Der Beklagte zu 2) zahlt hierzu einen Kostenvorschuss von 6.000,00 EUR ein (Zahlungsanzeige 2). 
Nach Eingang des Gutachtens wird der Gutachter antragsgemäß nach den Richtlinien des JVEG in Höhe von 6.120,00 EUR aus der Landeskasse vergütet.
Da der Sachverständige in seinem Gutachten auf die Beweisfragen nicht zu vollster Zufriedenheit der Beklagten zu 1) eingeht, soll auf deren Antrag ein Ergänzungsgutachten erstellt werden. Die Beklagte zu 1) zahlt hierzu einen Kostenvorschuss über 2.000,00 EUR (Zahlungsanzeige 3) ein.
Nach Eingang des Ergänzungsgutachtens wird der Gutachter antragsgemäß in Höhe von 1.850,00 EUR aus der Landeskasse vergütet.
Nunmehr erlässt das Gericht einen erneuten Beweisbeschluss, mit welchem der vom Kläger benannte Zeuge Yanis Papadopoulos geladen werden soll. Da der Zeuge der deutschen Sprache nicht ausreichend mächtig ist, wird auf Antrag des Klägers gleichzeitig ein Dolmetscher zum Termin geladen. Der Kläger zahlt hierzu auflagengemäß, einen Kostenvorschuss von 500,00 EUR (Zahlungsanzeige 4).
In der mündlichen Verhandlung schließen die Parteien nach Verhandlung über den Einspruch und Schluss der Beweisaufnahme folgenden   V e r g l e i c h:

1.	Die Beklagten verpflichten sich gesamtschuldnerisch, an den Kläger einen Betrag i.H.v. 10.000,00 EUR zu zahlen.
2.	Die Parteien sind sich darüber einig, dass mit der zu 1. bezeichneten Zahlung alle Forderungen aus dem der Klage zugrundeliegenden Rechtsverhältnis abgegolten sind.
3.	Das Versäumnisurteil vom 1. Mai 2019 ist mit Abschluss des Vergleichs gegenstandslos.
4.	Eine Kostenregelung soll nicht getroffen werden. Das Gericht wird daher gebeten, eine entsprechende Kostenentscheidung zu treffen.

Sodann erlässt das Gericht nachfolgenden   B e s c h l u s s   nach § 91a ZPO:

1.	Die Kosten des Rechtsstreits werden unter Aufhebung der Kostenentscheidung im Versäumnisurteil vom 1. Mai 2019 wie folgt verteilt:
	Von den Gerichtskosten tragen der Kläger 30%, die Beklagte zu 1) 10% und der Beklagte zu 2) 60%. Hiervon ausgenommen sind sowohl die Kosten der Beweisaufnahme, welche der Beklagten zu 2) alleine zur Last fallen als auch die Kosten der Säumnis, welche dem Kläger auferlegt werden. Die außergerichtlichen Kosten des Klägers werden dem Beklagten zu 1) zu 20% und der Beklagten zu 2) zu 80% auferlegt. Die Beklagten tragen ihre außergerichtlichen Kosten jeweils selbst.
2.	Der Streitwert wird endgültig auf 11.049,10 EUR festgesetzt. 
(Es folgen die Entscheidungsgründe)

Am Schluss der mündlichen Verhandlung wird der Zeuge Papadopoulos i.H.v. 90,00 EUR entschädigt. Dem Dolmetscher wird antragsgemäß eine Vergütung von 450,00 EUR aus der Landeskasse ausgezahlt. 

Aus der Akte ist ersichtlich, dass insgesamt 12 Zustellungen mittels Zustellurkunde, 28 Zustellungen mittels Empfangsbekenntnis und 4 Zustellungen mittels Einschreiben gegen Rückschein erfolgt sind.

Aufgabe 3
Erörtern Sie, ob sich die Verfahrensgebühr nach obigem Sachverhalt nach Nr. 1211 KV GKG auf eine 1,0 Gebühr ermäßigt hat.
3 Punkte
Aufgabe 4
Fertigen Sie unter Berücksichtigung des obigen Verfahrensablaufs die Schlusskostenrechnung. Hinsichtlich der Mithaft sind neben den Beträgen auch die kostenrechtlichen Vorschriften anzugeben woraus die von Ihnen festgestellte Haftung resultiert.
(7P Kostenansatz | 18P Mithaft | 15P Verteilung) insgesamt 40 Punkte


T E I L   II

Der leidenschaftliche Kunstsammler Kurt Meier (Kläger) reicht beim sachlich und örtlich zuständigen Gericht Klage auf Herausgabe eines Ölgemäldes mit dem Titel „Berlin bei Nacht“ gegen die Kunst & Krempel GmbH (Beklagte) ein. Das Gericht setzt den Gebührenstreitwert gem. § 63 Abs. 1 GKG vorläufig auf 480.000 EUR fest. Der Kostenbeamte fordert vom Kläger die richtig berechneten Gerichtsgebühren mit Kostennachricht an.

Nach Ablauf von 6 Monaten wird dem Kostenbeamten die Akte erneut vorgelegt. Dieser stellt fest, dass ein Zahlungseingang bisher noch nicht verzeichnet werden konnte.



Aufgabe 5

Fertigen Sie die vom Kostenbeamten des zuständigen Gerichts gem. § 26 Abs. 8 KostVfg zu erstellende Kostenrechnung.
5 Punkte


E N D E   der Aufgabenstellung
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Anlage 1 

Frankfurt am Main, den 30.03.2025




K L A G E

Des
Otto Stern,
Neuer Weg 1, 12619 Berlin
		 Kläger,
Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Karl König, Dillgasse 12, 60439 Frankfurt am Main.

gegen

Petra Müller, Rochstraße 5, 10178 Berlin
Beklagte zu 1)
und

Hendrik von Lieben, Rochstraße 5, 10178 Berlin
Beklagter zu 2)
 
wegen:	Forderung aus Dienstleistungsvertrag.

Namens und in Vollmacht des Klägers wird beantragt,
1.)	die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an den Kläger einen Betrag i.H.v. 8.000,00 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweils geltenden Basiszinssatz gemäß § 247 BGB ab Rechtshängigkeit zu zahlen;
2.)	die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an den Kläger 3.049,10 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweils geltenden Basiszinssatz gemäß § 247 BGB ab Rechtshängigkeit zu zahlen;
3.)	die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an den Kläger vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten i.H.v. 958,19 EUR zu zahlen;
4.)	die Beklagten tragen die Kosten des Verfahrens.

(Es folgt die Klagebegründung)
